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1.0

Del- Ra{ der (}einehde iüertesheiln llal in sehlel' Sitzung am 12.08. 1991 die

Außtellung des Bebauungsphncs "Dor{2cntrunl" beschlossen. Der Außtel-

lulgsbesclduß wade ortsüblich bekannt gemacht.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Dorfzentruin" erstreckt sich am
wesüichen Ortsrand der Gemeinde Meßcsheim und unterliegt einer intensiven

landwirßchafUichen Nutzung.

Das Plangebiet hegt in l;lur O der Gemarkung Mertesheim

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird begrenzt durch
den Eisbach im Norden

!andwirfschaßhch genutzte Rache im Westen

die Bebauung endang des Holzweges in Süden
den Fliedhofim Süden und Westen

die Bebauung entlang der Hauptstraße im Osten.

Die Gesamtßäche des Baugebietes beträgt etwa 1,48 ha. Hierin sind neben den

Bau- und Erschließungsflächen auch die aus landespßegerischer Sicht notwen-
digen Ausgleichsflächen für das Plangebiet enüalten.

Die einzelnen Flächen gliedem sich väe folgt
Bruttoba.ufläche

Verkehtsßäche
Grüiuäächen

rd. 0,25 ha
rd. O,lO ha

id. 1. 15 ha
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3.0

Der Planbereich beinhaltet in del Gelllakung Meltesheim die Flurstilcke Nr. 154,
]54/3, 154/4, 155, 156, 122, 119/2, 118/2 und 118.

Die genaue läulrlJiche Abgrenzung des Bebauungsplanes ergibt sich auch aus der
Zugehörigen Planzeichnung im Maßstab M 1: 500.

Die Gemeinde Mertesheim besitzt etwa ein }lektar Land im betrachteten Gebiet

4.0

Wegen der vorhandenen Nach-bage nach hochwertigem Bauland, der Verpach-
tung Kindergartenplätze vorzuhalten sowie die Enichtung einer Mehzweckhalle
und Feuerwehrgaäteraum anzustreben, hat der Gemeinderat Merteshehn die

AufsteHung des 13ebauungsplanes "Doifzentmm" mit den o.g. Abgrenzungen be
sclÜossen.

Die Zielsetzung der Planung besteht in der Ausweisung ausreichend dimension

ierler Flächen air attraktive Wohnbauvculmben sowie deren verüäghche Anord
nung zueinander.

5.0 :Entwicklung de$ Bebautmasplanes aus dem
FlächennuttË !!Uspian

hn der Fo)'tschreibung des Flächermutzungsplaules der Verbandsgemeinde(}rün-

stadt-Land (Stand Ju.]i ] 991) sind die Flächen des vorliegenden Planbereiches als

"Fläche ftlr den Gemeinbedad" und "Dauerkteingärten" ausgewiesen.

Um die Zielt/organen des Beba11ungsplanes zu verwirklichen, soll der Flächen-

nutzungsplan, Teilplan Mertesheim, im Parallelverfahren fortgeschäeben werden
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6.0 Erst!)}ießuna des Pl4ngebietes

Das Phngebiet kann grundsätzlich mit Trinkwasser versorgt werden. Hierzu ist
eine Verbindungsleitung zwischen Holzweg und Hauptstraße erforderlich. Maß

nahmeträger sind die Verbandsgemeindewake Gttinstadt-Land.

r'3

Das Erschheßungsgebiet kann mit elektrischer Energie und Gas versorgt werden
Maßnahmeträger sind die Pfalzwerke AG, Ludwigshafen.

6.3 .Abw4$$ß:rbgseitigung

J)ie Abwasserbeseitigung des Planbereiches erfolgt im I'rennverfähren, wobei das

dämliche Schmutzwasser zum bestehenden Kanalnetz in der HauptstraJ3e abge-

leitet wird. Das unverschmulzte Oberüächenwassel' soH dem bestehenden Regen-

wassersammler "Holzweg" und "I-lauplstraße", die in den Eisbach mündet, abge-
leitet werden.

Entsprechende Ändcrungsankägc für die Einleitung von ObedËächenwassei in
den Eisbach sind bei der zuständigen Wasser'wirtschaßnbehöi'de zu stellen.
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6.4 Verkehrs4pbipdun2en

!)ie VGfkGllwtQcllDisGhQ .Anbindung des Plangebietes Moegt zu den vorhandenen

innerörüichen Straßenzügen "Holzweg" und "Hauptstraße"

Die Straße im Baugebiet wird im Bereich des "Projektierten Wohngebieten" mit

einer Breite von 4,75 m versehen, wobei aufdie bepflanzte Böschung, an-
grenzend zum Fdedhot erhalten b]eiben so]].

Im Bereich der Mehzweckhalle/ Kindergarten/ Feuerwehr ist die Kurve aufm.

weiten, um Schwmlastvakehr eine ßeie Durchführt zu emlöglichen.

l)arch die Verbindung zwischen Holzweg und Hauptstraße wird die Verkehrs-

situation im Holzweg weitaus vabessert, was auch die Bebauungsplanaufbtenung
befürwortet.

hn Änbindungsba'eich an die Hauptstraße wird der AbriJ3 des Wohngebäuden
Nr. 85 angestrebt.

7.0 Dartstellun: der städtebaulichen Planunesziele

Der Bebauungsplan "I)orfzentlum" soll eine geordnete städtebauliche Ent-

wicklung und eine dem Wohl der ÄEgemeinheit entsprechende soäaigerechte

Bodennutzung gewähleisten. Er soll dazu beitragen, eine menschenwürdige

Umwelt zu eicheln und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu
enhvickeln.

Das zur Zeit landwirtschaRlich genutzte Gebiet soll dabei einer städtebaulichen

Entwicklung zugeführt werden, die dcn kiinfügen Nutzem und deren Nutzungs
bedürlilissen gerecht wird.

Konflikte mit benachbarten (gebieten, eine Beehträchügung von J-andschaßs-

potentialen und negaÜvc Auswirkungen auf die gesaintörihche und städtebauliche

Entwicklung soden verhindert werden.
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Uin diese Ziele zu eneichen, wurden zur Entwicklung des Bebauungsplanes u.a.
folgende GI'undsät= angewandt

umweltverträgliche Planung durch geiingstmögliche Eibe in den

Naturhaushalt; bei unvemleidbaren EingriHen Milderung durch aus-

gleichende Maßnahmen

Zuordnung von Nutzungen, die funktionale Zusammenhänge beachten

und Rördem, aber gegenseitige Beeinträchtigungen von Funktionen
vemieidet

Anpassung an die bestehende Bebauung durch Bezugnahme auf die Bau-

und Nutzungsfomlen im Altert und soigf'Htige Gestaltung der Nahtstellen
zu den umgegend vorhandenen Siedlungsbaächen

ftinktions- und belastuWgerechte Dimensionierung und Gestaltung der
Erschheßungsanlagen

ausreichende(]mndstücksgrößen und günstige Grundstückszuschnitte

SicherlJng gesunder Wohn- und Arbeitwerhältnisse durch ausreichende

Frei- und Erholungsbereiche

Begrenzung der Versiegelung und intensive Begrünung des gesamten

Gebietes auf seinen ÖHenüichen und privaten Flächen

Vorgaben zur Gesta]ümg zum Erreichen gesta]teiischer(grundprinzipien

und zur Hlente1lung eines ansprechenden Siedlungsbildes bei gerügst-

möglicher Einschränkung da' individuellen Gestaltungsvorstellungen.
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8.0 Flad!!Dgsgnmdsäbze

Dei- Bebauungsplan beinhaltet die Festsetzung von ,,Dodgebiert", "i\ßgemeinem

Wohngebiet" und ,,bäche lür Gemeinbedad" in verhäglicher Zuordnung zuein-
ander.

Durch die Ausweisung des Dotfgebietes wird auf einen direkt angrenzenden

landwidschaËlichen Vollerwerbsbetiieb Rücksicht genommen, damit lür diesen

Betrieb durch die Planung keine Nachteile im 1%lblick aufbauliche Erweiterung
und evenMelle Immisionsbelastung aufheten.

Das "AEgemeine Wohngebiet(WA)" und das ,,Dorfgebiet(MD)" dient vorrangig

zur Deckung des Wohnraumeigenbedads.

Zugelassen werden ßeistehende Einzelhäwer mit Sattel- oder Walmdach in
oHëner Bauweise.

Bei ausgebautem Dachgeschoß können Dachaufbauten in Form von ScMepp-,
Giebel- und Spitzgauben zugelassen werden.

Die überbaubare mache als auch die(}ebäudesteHung wird im Bebauungsplan
eindeutig bestimmt.

Bei der Festlegung der überbaubaren Fläche/Baugrenze wurde daraufgeachtet,

daß der von der Unteren Landespflegebehörde, Kreisverwaltung Bad Dürkheim,

vorgegebene bzw. geförderte Abstand von 20 m als Gewässemntahaltungs-

streifen eingehalten werden kann.

!m "ÄËgemeinen Wohngebiet" whd die Grundflächenzahl (GRZ) atlt0,4, im

,,Doi$gebief' aufl,6, die Geschoßflächenzahl(GFZ) beider Nutzungsaüen auf
0,8 lëstgelegt.

Die verbleibende ]R-eslfjäche, die die Enichtung einer multifÜnkÜonellerl baulichen

Anlage beinhaltet, wird als "Fläche für Gemeinbedarf' ausgewiesen.
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Hier soH in kompakter Bauweise ein elngrupptger Kindergarten, kombiniert mit

einer Mehzweckhalle und Feuerwehgeräteraum entstehen. Darin begrilndet sich

auch die Festlegung der Größe der (}rund1lächenzah] von GRZ - 0,8.

Der Gebäudekomplex soU mit flachgeneigten Pult- und Satteldächem mit einer

Neigung von 1 5' bis 22', um sich etwa an das vorhandene Geländeniveau
anzupassen, versehen werden.

Die maximale Traufhöhe soll fünfMeter, gemessen von OK Erdgeschoß im
gesamten Geltungsbereich nicht überschreiten.

Der Einzugsbereich/Erdgeschoß des Gemeindezentnims, solte auf eine Höhe von
etwa 158,00 m ü NN hegen, um eine Schmutzwasserentsorgu1lg in üeiem(}eCäHe

zur Hauptstraße zu emiöglichen.

Die überbaubare Fläche wurde auch hier so gewäMt, daß der geforderte Abstand

zum Eisbach von 20,0 m eingehalten vüd.

Direkt siid]ich des Gemeindezentrums so]] ein Festplatz für die Unterbringung von

Schaustellem bei Kimtes etc. vorgesehen werden. Der Festplatz kann auch weiter

bei Bedarf als Parkplatz bei Veranstaltungen im Dorfgemeimchaftshaus genutzt
werden.

Bedingt durch die topographische Gegebenheit(hängiges bis steilen Gelände) wird
es unumgänglich sein, SHtzmauem vorzusehen.

Westlich des Gemeindezentrums schließt der kindergarteneigene Spielplatz, der

einzuzäunen ist, mit einer Größe von etwa 500 qm an.

Zur ortsnahen Erholung wird ein Fußweg vom F'estplatz durch Tal aus bis zur
l-huptstraße geniihrt.
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Im Zuge des Straßen- und Wegebaues kommen teilweise Böschungen auf Wohn
grundstücken zu Regen, die dort zu dulden sind. Werden Stütztnauem erforder-

lich, dürfen diese nur bis zu einer Höhe von max. 50cm über OK Straßendecke

enichtet werden. ]n besonderen EinzelCäUen kann eine größere Höhe zugelassen
werden.

9.0 Bodenordnuna

Teile des Plangebietes befinden sich in Privatbesitz. Falk die Ortsgemeinde nicht

in den Besitz von Plivatflächen kommt, muß ein Umlegungsverfahren durcllge-
fiihrt werden

10.0 Landesi)Reaerische Maßnahmen

Gmndlage der ]andespflegerischen Festsetzungen sind die Erhebungen, ,4majysen,

Zustandbewertung sowie die Zielvorstellungen des landespflegerischen Planungs-

beiüages gem. $ 17 Landespaegegesetz Rheinland-Pfalz.

l)ie Beeinüächügungen von Natur und Landschaft durch die baulichen Eingrme

können voll im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes ausgeglichen
werden.

Derjandespütegerische Planungsbeitrag ist Bestandteil des Bebauungsplanent
wurfes.
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}!.0 Kosten

l)ie hschheßulg des Gebietes ist Aufgabe dei Gemeinde Mertesheim

Die entstehenden Erschließungskosten sind auf die späteren Anlieger umzulegen

Vorläußlge Kostenschätzung

Süaßenbau

Gasversorgung

Wasserversorgung

Stromversorgung
Telekommunikation

Abwmserbeseitigung

Landespflegerjschc Maßnahmen

DM
DM
DM
DM:
DM
DM
DM

220.000,00

40.000,00
40.000,00

20.000,00

lO.ooo,oo
250.000,00

30.000,00

r'3

Gesamtsumme Erschießung DM 630.000,00

Bä den Kosten ist der Kaufpreis für Geländeerwerb, Gebäudeabriß, higenieur-

gebiihren und Planungskosten nicht berücksichtigt.

Aufaeste$t : März 1994

Diese Begründung ist Bestandteil
des am 3P.-.r(?6.Zyy+ angezeigten
Bebauui'igsplanes.
Kreisvor-.valttlng Bad E3ürl<heim
Bad Dürkheim'n, den :(g... O..'r: :?l?i8f'
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(Eichner)


